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Zweckverband Kindergarten Oderwald 23.10.2018 
 

N I E D E R S C H R I F T  

über die 11. nichtöffentliche und 29. öffentliche Sitzung der Verbandsversammlung 
des Zweckverbandes  Kindergarten Oderwald 

am 23.10.2018 
im Dorfgemeinschaftshaus Heiningen, Hauptstraße 2a, 38312 Heiningen 

 
Beginn öffentlicher Teil: 18:45 Uhr 
 
 
Anwesend sind: 
 
für die Gemeinde Flöthe 
 

Hans-Dieter Bassy    
 
für die Gemeinde Ohrum 
 

Jessica Behrens    
 
für die Gemeinde Cramme 
 

Petra Johns    
 
für die Gemeinde Heiningen 
 

Andreas Niebuhr    
 
für die Gemeinde Börßum 
 

Dietmar Wessel    
 
für die Gemeinde Dorstadt 
 

Joachim Homes    
 
Verbandsgeschäftsführer 
 

Marc Lohmann    
 
von der Verwaltung 
 

Kerstin Naue    
 
Zuhörer 
 

Zuhörer im öffentlichen Teil:   13 
 
 
Entschuldigt fehlen: 
 
Vorsitzende/r 
 

Sina Mechsner    
 
für die Gemeinde Dorstadt 
 

Bruno Polzin    
 
 
Tagesordnung: 
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 1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Beschlussfä-

higkeit und Tagesordnung. 
  
 2. Genehmigung der Niederschrift über die 28. öffentliche Sitzung der Zweckver-

bandsversammlung am 23.05.2018. 
  
 3. Berichte über wichtige Angelegenheiten des Verbandsgeschäftsführers. 
  
 4. Einwohnerfragestunde (zu Punkten der Tagesordnung). 
  
 5. Erteilung der Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen gem. § 111 Abs. 7 

NKomVG. 
Vorlage: ZKO/0052/2018 

  
 6. Belegungsstatistik zum Stichtag 01.02.2018 und 01.09.2018. 

Vorlage: ZKO/0053/2018 
  
 7. Betreuungszeiten in den Kindergärten Flöthe und Cramme. 

Vorlage: ZKO/0051/2018 
  
 8. Einwohnerfragestunde. 
  
 9. Anfragen. 
  

 
 
 
Punkt 1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, Be-

schlussfähigkeit und Tagesordnung. 
 
Herr Sitzungsleiter Niebuhr eröffnet die Sitzung und stellt die ordnungsgemäße Ladung, die 
Beschlussfähigkeit sowie die Tagesordnung fest. 
 
 
Punkt 2 Genehmigung der Niederschrift über die 28. öffentliche Sitzung der 

Zweckverbandsversammlung am 23.05.2018. 
 
Die o. a. Niederschrift wird einstimmig genehmigt. 
 
 
Punkt 3 Berichte über wichtige Angelegenheiten des Verbandsgeschäftsführers. 
 
Herr Verbandsgeschäftsführer Lohmann berichtet, dass 
 
3.1 die Sprachförderung für Kinder im letzten Jahr vor der Einschulung ab dem 

01.08.2018 auf die Kindertagesstätten übertragen wurde.  
 
3.2 beim Produktkonto 36510.421100 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen 

Anlagen des Kindergarten Oderwald der Haushaltsansatz bisher um 3.362,14 € über-
schritten wurde. Demgegenüber stehen jedoch auch Mehreinnahmen durch die Er-
stattung des VBL-Sanierungsgeldes in Höhe von 41.000,00 € und höhere Gebühren-
einnahmen (11.000,00 €). 
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Punkt 4 Einwohnerfragestunde (zu Punkten der Tagesordnung). 
 
Anfragen von Einwohnern liegen nicht vor. 
 
 
Punkt 5 Erteilung der Zustimmung zur Annahme von Zuwendungen gem. § 111 

Abs. 7 NKomVG. 
Vorlage: ZKO/0052/2018 

 
Herr Lohmann erläutert die Verwaltungsvorlage. 
 
Herr Wessel dankt den Fördervereinen für die gute Arbeit und das Engagement der Mitglie-
der. 
 
Die Zweckverbandsversammlung fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 

 Die Annahme folgender Spenden wird genehmigt: 

Kindertagesstätte Börßum: 

- Ein Trampolin im Wert von 269,00 € 

- Zwei Holzpferde, ein Pickler Dreieck und eine Rutsche im Wert von 952,90 € 

- Eine Turnmatte im Wert von 500,00 € 

- Ein Beamer und ein Laptop im Wert von 845,99 €. 

Kindergarten Flöthe: 

- Geburtstagsgutscheine im Wert von 200,00 € 

- Eine Musikanlage im Wert von 1.598,17 € 

- Triangeln im Wert von 141,61 €. 

 

 
 
Punkt 6 Belegungsstatistik zum Stichtag 01.02.2018 und 01.09.2018. 

Vorlage: ZKO/0053/2018 
 
Frau Naue berichtet von den Belegungszahlen zu den Stichtagen 01.02.2018 sowie 
01.09.2018 und die Aussicht zum 31.07.2019. Sie stellt fest, dass die Kindergärten und Krip-
pen sehr gut ausgelastet sind, es aber auch noch genügend freie Kapazitäten für zuziehende 
Kinder im Bereich des Zweckverbandes Kindergarten Oderwald gibt. 
 
Sodann nimmt die Zweckverbandsversammlung die Statistik der Belegungszahlen zum 
Stichtag 01.02.2018 sowie 01.09.2018 zur Kenntnis.  
 
Punkt 7 Betreuungszeiten in den Kindergärten Flöthe und Cramme. 

Vorlage: ZKO/0051/2018 
 
Herr Lohmann erläutert die Verwaltungsvorlage. Er geht insbesondere darauf ein, dass die 
ab 01.08.2018 eingeführte Gebührenfreiheit im Kindergartenbereich nichts mit dem Rechts-
anspruch auf einen Kindergartenplatz zu tun hat. Dieser besteht auch weiterhin für eine vor-
mittägliche, vierstündige Betreuung an fünf Tagen in der Woche. Allerdings ist ein bedarfsge-
rechtes Angebot vorzuhalten. Insgesamt 24 Eltern aus den Gemeinden Flöthe und Cramme 
haben einen Antrag auf Ausweitung der Öffnungszeiten in den Kindergärten Flöthe und 
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Cramme gestellt. Die beantragte Verlängerung der Öffnungszeiten kann mit dem vorhande-
nen Personal nicht bewerkstelligt werden. Aufgrund der Situation am Arbeitsmarkt und, weil 
vorher viele Dinge zu regeln sind, wie z.B. die Beantragung der Betriebserlaubnis und die 
Anpassung des pädagogischen Konzeptes, ist eine Realisierung erst zum 01.08.2019 mög-
lich. Es würden bei einer ¾-tags Betreuung jeweils 15 Stunden wöchentlich zusätzliches 
Personal benötigt. Bei einer Ganztagsgruppe für bis zu 10 Kinder wären es 25 Wochenstun-
den je Einrichtung. Die Kosten würden bei der Einrichtung von zwei ¾-tags-Gruppen bei 
max. rd. 45.000,00 € (für Spitzenkräfte) liegen. Er schlägt vor, die Öffnungszeiten in beiden 
Einrichtungen bis 14.30 Uhr zu verlängern und optional eine Ganztagsbetreuung bis 16.30 
Uhr bei Bedarf anzubieten.  
 
Die Zweckverbandsversammlung fasst folgenden einstimmigen Beschluss: 
 
Für die Kindergärten Cramme und Flöthe wird eine Änderung der Betriebserlaubnis dahin-
gehend beantragt, dass die Einrichtungen von 7.00 Uhr bis 14.30 Uhr geöffnet sind. Sollte 
bei mindestens 6 Eltern der Bedarf für eine Betreuung bis 16.30 Uhr bestehen, wird eine 
Ganztagsgruppe als Sonderöffnungszeit mit bis zu 10 Kindern eingerichtet.  
 
 
 
 
 
Punkt 8 Einwohnerfragestunde. 
 
Herr Niebuhr unterbricht von 18.57 Uhr bis 18:59 Uhr die Sitzung zur Durchführung der Ein-
wohnerfragestunde.  
 
Punkt 9 Anfragen. 
 
Anfragen nach der Geschäftsordnung liegen nicht vor. 
 
 
 
 
Ende öffentlicher Teil: 19:00 Uhr 
 
 
Andreas Niebuhr  Kerstin Naue 
Vorsitzender  Protokollführerin 
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